
SC Hellas Burg 1913 e. V. 
 

Ausschreibung  
 

Zum 5. Burger Sparkassen-Pokal-Nachwuchswettkampf am Samstag den 
12. Oktober 2013 im Hallenbad Burg 

 
Veranstalter  : SC Hellas Burg 1913 e. V. 
Ausrichter  : SC Hellas Burg 1913 e. V. 
Wettkampfgericht : Veranstalter und Vereine 
Wettkampfanlage : 5 Bahnen (25 m) durch Wettkampfleinen begrenzt, Handzeitnahme 
Wassertemperatur : ca. 28 °C 

Einlass:  : 09.00 Uhr 
Einschwimmen : 09.15 Uhr 
Kampfrichtersitzung : 09.30 Uhr im Vorraum der Schwimmhalle 
Wettkampbeginn : 10.00 Uhr 

 
1.  Wettkampffolge:  
 
WK 01   4x50 m Lagen   w 2004 u. älter 
WK 02   4x50 m Lagen   m 2004 u. älter 
WK 03(kindgerecht)  25 m  Brust   w 2006 u. 2007 
WK 04(kindgerecht)  25 m  Brust   m 2006 u. 2007 
WK 05   50 m  Brust   w 1997 – 2005 
WK 06   50.m  Brust   m 1997 – 2005 
WK 07   100 m  Lagen   w 1997– 2004 
WK 08   100 m  Lagen   m 1997 – 2004 
WK 09(kindgerecht)  25 m  Rücken  w 2006 u. 2007 
WK 10(kindgerecht)  25 m  Rücken  m 2006 u. 2007 
WK 11   50 m  Rücken  w 1996 – 2005 
WK 12   50 m  Rücken  m 1996 – 2005 
WK 13   100 m  Freistil   w 1997 – 2004 
WK 14   100 m  Freistil   m 1997 – 2004 
WK 15   50 m  Schmetterling w 1997 – 2004 
WK 16   50 m  Schmetterling m 1997 – 2004 
WK 17(kindgerecht)  25 m  Freistil   w 2006 u. 2007 
WK 18(kindgerecht)  25 m  Freistil   m 2006 u. 2007 
WK 19   50 m  Freistil   w 1997 – 2005 
WK 20   50 m  Freistil   m 1997 – 2005 
WK 21   4x50 m Freistil   w 2004 u. älter 
WK 22   4x50 m Freistil   m 2004 u. älter 
 
 
2. Allgemeine Bestimmungen 
Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO), und die Anti-Doping-
Ordnung (ADO) des Deutschen Schwimm-Verbandes e. V. (DSV). Für Behinderte mit 
entsprechendem Klassifizierungsnachweis können zusätzlich die Wettkampbestimmungen 
des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) angewandt werden. Startberechtigt sind 
alle eingeladenen Vereine. Es gilt die Ein-Start-Regel.  
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Schwimmer bis einschließlich 7 Jahre dürfen maximal 5 mal starten. Von 8 bis einschließlich 
10 Jahren dürfen die Schwimmer 6 mal starten. Ab dem Jahrgang 2005 müssen die Sportler, 
laut  WLO, registriert und lizensiert sein. Der Nachweis der Sportgesundheit regelt sich nach 
WB-AT § 8. 
 
3. Meldungen 
Die Meldungen sollten möglichst im aktuellen DSV-Standard oder mit Meldeprogramm 
abgegeben werden. In Ausnahmefällen ist auch eine Meldung auf Meldelisten und dem 
amtlichen Meldebogen (DSV-Form 101 /102) möglich. 
Das Meldeergebnis und später das Protokoll werden auf der Homepage des  
SC Hellas Burg unter www.sc-hellas-burg-1913ev.de eingestellt. 
Papierprotokolle werden nicht erstellt. 
 
4. Wir bitten um Information bei Teilnahme bis zum 22. September 2013 
unter Tel. 03921 3053, Schwimmhalle Burg. 
 
5. Meldeschluss 06. Oktober 2013 
 
Meldeanschrift Frank Wedekind         
   SC Hellas Burg 1913 e.V. 
   Schwimmhalle Burg 
   Kirchhofstraße 7 
   39288 Burg 
   schwimmhalle-burg@gmx.de 

Tel.039213053 
 
6. Meldegeld und Zahlung 
Das Meldegeld beträgt 3,00 € pro Einzelstart und 4,50 € pro Staffel. Das Meldegeld ist auf 
das Konto des SC Hellas Burg zu Überweisen oder am Veranstaltungstag in bar zu 
entrichten. 
Kontonummer: 1025708 
Bankleitzahl  81063238 
Bank   Volksbank JL 
Verwendungsz. WK 20.10. und Verein 
 
 
7. Kampfrichter 
Die Vereine werden gebeten, bis zu 20 Meldungen einen und über 20 Meldungen 2 geprüfte 
Kampfrichter zu stellen. Die namentlichen Meldungen der Kampfrichter erfolgt mit der 
Meldung der Sportler. 
 
8. Wertung und Auszeichnung 
Es wird eine Mannschaftswertung durchgeführt. Die einzelnen Schwimmer werden 
Jahrgangsweise gewertet Die Siegermannschaft erhält einen Pokal der in den sofortigen 
Besitz übergeht; zusätzlich eine Siegprämie in Höhe von 50,00 €. 
Die zweitplazierte Mannschaft erhält 30,00 € und die drittplazierte Mannschaft 20,00 €. 
 
Wertung  Platz 1  10 Punkte 
   Platz 2    7 Punkte 
   Platz 3    5 Punkte 
   Platz 4    3 Punkte 
   Platz 5    2 Punkte 
   Platz 6    1 Punkt 
 
Als Auszeichnung erhalten Platz 1–3 Medaillen und Urkunden, bis Platz 6 eine Urkunde. 
Eine Siegerehrung ist Bestandteil des Wettkampfes. 
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9.  Sonstiges 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle oder Schäden jeglicher Art. 
Auf Grund der räumlichen Enge in der Schwimmhalle können die Angehörigen der Kinder  
nur in begrenzter Anzahl mit in den Innenraum. 
 
 
 
10.  Genehmigung 
Dieser Wettkampf wurde ordnungsgemäß beim Schwimmwart des LSVSA zur Genehmigung 
angemeldet und bestätigt. 
 
 
 
 
Frank Wedekind 
Vorsitzender 


